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Liebe Kollegin,
lieber Kollege,

haben Sie das Gefühl, über Umgang 
und Weitergabe Ihrer persönlichen 
Daten bestimmen zu können? Häu� g 
wird diese Frage verneint! Persönliche 
Daten werden heute von einer Vielzahl 
von Stellen verarbeitet und oftmals 
weiß man nicht, was eigentlich genau 
mit den eigenen Daten passiert.

Hier setzt der Datenschutz an.

Ziel des Datenschutzes ist es, den 
Einzelnen vor unrechtmäßigem Um-
gang mit personenbezogenen Daten 
zu schützen. Dies erfordert ein verant-
wortungsvolles Handeln jedes einzel-
nen Mitarbeitenden– und somit auch 
von Ihnen.

Personenbezogene Daten sind beson-
ders geschützt. Dies bedeutet, dass Sie 
als Privatperson diesen Schutz genie-
ßen, Sie aber auch bei Ihrer Arbeit auf 
die Einhaltung des Datenschutzes für 
andere achten müssen.

Ihre P� icht besteht darin, interne 
Anweisungen zur Verarbeitung 
personen bezogener Daten und Kate-
gorien besonderer personenbezoge-
ner Daten nach geltendem Recht zu 
befolgen. Grundlage Ihres Handelns 
ist hierbei das Kirchengesetz über den 
Datenschutz der Evangelischen Kirche 
in Deutschland (DSG-EKD).

Dieses Merkblatt soll Ihnen dabei 
helfen, einen Überblick zum Thema 
Datenschutz zu bekommen, sowie Sie 
über Ihre Rechte und P� ichten aufzu-
klären. 

Als Ihre Person für den Datenschutz 
stehe ich Ihnen jederzeit bei allen Fra-
gen rund um das Thema Datenschutz 
vertrauensvoll zur Seite und berate Sie 
gerne! 

Ihr/e Datenschutzbeauftragte/r

Willkommen
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         Die betro�ene Person

Spätestens mit dem Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen 
Kirche (DSG-EKD) steigen die Rechte der betro� enen Personen massiv. Doch wer 
sind überhaupt betro� ene Personen und über welche Rechte sprechen wir?
Hierzu mehr auf den Seiten 14–15.

Die Kirche

Aufsichtsbehörde
Was passiert, wenn mein Unternehmen die datenschutzrechtlichen Vorgaben nicht 
einhält und die Datenschutzaufsicht vorbeikommt? 
Mehr dazu auf Seite 16.

Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche in Deutschland
Was ist eigentlich das Kirchengesetz über den Datenschutz in der Evangelischen Kirche 
in Deutschland? Welche Rolle spielt dabei die Datenschutz-Grundverordnung? 
Die Antworten � nden Sie auf Seite 7.

Überblick
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        Das Unternehmen

Ein Unternehmen darf personenbezogene Daten nur entsprechend dem gelten-
den Datenschutzrecht erheben und verarbeiten. Zudem muss das Unter nehmen 
für den Schutz der personenbezogenen Daten vor unbefugtem Zugri� , Verlust 
und Zerstörung geeignete technische und organisatorische Maßnahmen tre� en. 
Dieser Grundsatz gilt von der Geschäftsführung bis zum einzelnen Mitarbeiten-
den.

Die Geschäftsführung
Welche Aufgaben hat eigentlich die Geschäftsführung? 
Eine Antwort � nden Sie auf Seite 10.

Die Mitarbeitenden
Wie können Sie datenschutzkonform arbeiten und wer sind hierfür 
Ihre Ansprechpartner? 
Dazu mehr auf Seite 10.

          Der Datenschutzbeauftragte

Welche Aufgaben hat ein Datenschutzbeauftragter? 
Diese und weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 11.

Überblick



Seite 6

     Vorab ein paar 
     grundsätzliche Fragen

Der Begri�  Datenschutz fasst verschiedene Gesetze 
zum Schutz der Privatsphäre von betro� enen Personen 

zusammen. Ein funktionierender Datenschutz hat den Zweck, 
jede betro� ene Person vor der Beeinträchtigung ihres Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung zu schützen – schlussendlich soll grund-

sätzlich jeder Bürger selbst über die Preisgabe und Verwendung seiner eigenen 
Daten bestimmen.

Sie sind verantwortlich für personenbezogene Daten Ihrer 
Kunden, Kollegen, Ansprechpartner usw. Wiederum sind Sie 
selbst Kunde oder Mitarbeiter eines oder mehrerer Unternehmen, 
welche personenbezogene Daten verwalten. Den Anspruch den Sie 

an andere Unternehmen bei der Handhabung Ihrer persönlichen Daten haben, 
haben Ihre Kunden, Kollegen oder Ansprechpartner an Sie. Ein gesetzeskonfor-
mes Arbeiten aller Unternehmen und deren Mitarbeitenden sorgt dafür, dass 
jeder darauf vertrauen kann, dass persönliche Daten geschützt und nur für den 
jeweiligen Zweck verarbeitet werden.

Grundlagen

Warum 
interessiert mich 
das Thema?

Was ist 
eigentlich 
Datenschutz?
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Der Datenschutz wird im Bereich der evangelischen 
Kirche durch das Kirchengesetz über den Datenschutz 

in der Evangelischen Kirche (kurz: DSG-EKD) geregelt. 
Das DSG-EKD schützt natürliche Personen bei der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten – der Gesetzgeber spricht hier von 

betro� enen Personen.

Das DSG-EKD wurde im November 2017 verabschiedet und 
ist seit dem 24. Mai 2018 für kirchliche Stellen der evange-
lischen Kirche in Deutschland bindend. Der Gesetzgeber regelt 
ein deutig, wer sich an das Gesetz halten muss. Verantwortlicher 

im Sinne des Gesetzes sind natürliche oder juristische Personen, Behörden, Ein-
richtungen oder andere Stellen, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entschei-
den. Im Klartext:
– Unternehmen im Inland und Ausland
– Vereine, Verbände, Organisationen
– Kirchliche Stellen

Grundlagen

Was ist
eigentlich das
DSG-EKD?

Was sind die 
rechtlichen 
Grundlagen?
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Im Einzelnen

        Welche grundlegenden 
        Begri�e sollte man kennen?

Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die Rückschluss auf 
eine bestimmte oder bestimmbare Person geben, zum Beispiel: 
– Name, Alter, Familienstand, Geburtsdatum
– Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse
– Konto-, Kreditkartennummer
– Kraftfahrzeugnummer, Kfz-Kennzeichen
– Personalausweisnummer, Sozialversicherungsnummer

Besonders sensible Daten wie rassische und ethnische Herkunft (z. B. Haut-
farbe), politische Meinungen (z. B. Parteimitgliedschaft), Gewerkschafts-
zugehörigkeit (z. B. Mitglied in einer Gewerkschaft), Gesundheit (z. B. Erkran-
kungen) und Informationen über das Sexualleben sind nur unter strengen 
Au� agen zur Verarbeitung freigegeben.

Was bedeutet „Verarbeitung von personenbezogenen Daten“?

Mit „Verarbeitung“ ist jeder Vorgang, egal ob einmalig oder dauerhaft, 
gemeint, bei dem personenbezogene Daten eine Rolle spielen. Dies um-
fasst:
– die Bescha� ung
– die Verwendung (u. a. Ansicht, Speicherung, Weitergabe)
– die Vernichtung
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Im Einzelnen

Wann darf ich personenbezogene 
Daten verarbeiten?

Erlaubnis durch das DSG-EKD:
– wenn die betro� ene Person eingewilligt hat, z. B. im 

Rahmen eines Gewinnspiels oder bei Nutzung von 
Kundenkarten

– wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrages 
erforderlich ist, z. B. im Rahmen eines Kauf vertrages

– um lebenswichtige Interessen der betro� enen Person 
oder einer anderen natürlichen Person zu schützen

– zu Erfüllung von Aufgaben die im kirchlichen Interesse liegen
– Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses

Erlaubnis durch andere Rechtsvorschriften
Außerhalb des DSG-EKD gibt es Rechtsvorschriften, die gestatten oder sogar ver-
p� ichten können Daten zu verarbeiten. Dazu zählen u.a.:
– Steuer- und Sozialversicherungsrecht
– Betriebs- und Dienstvereinbarungen
– Meldegesetze (z. B. Umzug oder Übernachtung im Hotel)
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Verantwortung

    Wer trägt die Verantwortung für die 
    Verarbeitung personenbezogener Daten?

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung trägt die Ver-
antwortung und schlussendlich auch 
die Haftung für den Datenschutz nach 
innen und außen. Sie muss fest-
stellen, ob ein örtlich Beauftragter 
für den Datenschutz zu bestellen ist 
und diesen ernennen, ausstatten und 
die Teilnahme an Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen � nanzieren. 
Alternativ kann die Geschäftsführung 
auf das Expertenwissen eines exter-
nen Datenschutzbeauftragten zurück-
greifen.

Führungskräfte

Die Führungskräfte setzen gesetz-
liche und interne Regelungen zum 
Datenschutz in ihren Teams um und 
kontrollieren fortlaufend deren Ein-
haltung. Sie unterstützen die Arbeit 
des (externen) Datenschutzbeauftrag-
ten vollumfänglich.

Sie!

Sie schützen die Ihnen anvertrauten 
personenbezogenen Daten vor unbe-
fugtem Zugri�  und geben diese nicht 
unzulässig weiter. Sie besuchen die 
Ihnen angebotenen Sensibilisierungen 
und Schulungen zum Thema Daten-
schutz und setzen datenschutzkonfor-
me Vorgaben der Geschäfts führung 
bzw. Ihrer Führungskraft um. Bei 
Unsicherheiten zu einzelnen Verarbei-
tungsvorgängen rückver sichern Sie 
sich beim örtlich Beauftragten für den 
Datenschutz oder Ihrem Vorgesetzten, 
bevor Sie die Verarbeitung personen-
bezogener Daten veranlassen.
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Der örtlich Beauftragte für den Datenschutz

Der örtlich Beauftragte für den Daten-
schutz (Datenschutzbeauftragter) 
berät und unterrichtet den Verant-
wortlichen oder den Auftragsverarbei-
ter und die Beschäftigten hinsichtlich 
ihrer P� ichten nach dem DSG-EKD 
und anderer Datenschutzvorschriften.

Insbesondere ist er als unabhängiger 
Ansprechpartner zu allen daten-
schutzrelevanten Fragen für das 
Un ter nehmen und die Mitarbeitenden 
erreichbar. In seinen Aufgabenbereich 
fallen u. a.:

– die Sensibilisierung und Schulung 
von Mitarbeitenden

– die Beratung zu Datenschutz-
Folgen abschätzungen

– die Umsetzung von datenschutz-
relevanten Maßnahmen im Unter-
nehmen

Der Datenschutzbeauftragte arbeitet 
weisungsfrei und ist bei Anfragen zur 
Geheimhaltung verp� ichtet.

Die P� icht einen Datenschutzbeauf-
tragten zu bestellen gilt für Unterneh-
men mit mehr als neun Personen, in 
denen personenbezogene Daten auto-
matisiert verarbeitet werden. Wird 
kein Datenschützer bestellt, nimmt 
die Geschäftsführung die Aufgaben 
wahr.

Verantwortung
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Aufgaben und Ziele des  Datenschutzes

Aufgaben und Ziele des Datenschutzes

Vertraulichkeit 

Zugri� skontrolle: Berechtigungen sollten fort-
laufend kontrolliert und bei Bedarf erweitert oder 
gesperrt werden.

Datenträgerkontrolle: USB-Sticks und Laptops 
nur verschlüsselt verwenden, damit bei Verlust oder 
Diebstahl niemand an die Daten gelangt.

Trennbarkeit: Daten verschiedener Personen 
sollen getrennt gespeichert werden und nicht mit-
einander vermischt sein.

Benutzerkontrolle: Nur berechtigte Mitarbeitende 
sollen Zugri�  auf personenbezogene Daten erhalten. 

Zugangskontrolle: Bereiche mit Computern und 
personenbezogenen Daten sollten nur von berech-
tigten Personen betreten werden können. Sperren 
Sie Ihren Computer bei Verlassen des Arbeitsplatzes.

Speicherkontrolle: Unbefugte sollen nicht in der 
Lage sein, personenbezogene Daten einzugeben 
oder gespeicherte Daten einzusehen, zu verändern 
oder zu löschen.

Transportkontrolle: E-Mails mit personenbezoge-
nen Daten sollen möglichst verschlüsselt übertragen 
werden, verwenden Sie im Internet „https“.

Integrität 

Übertragungskontrolle: Wenn personenbezogene 
Daten an andere übermittelt werden, sollte dies zu 
Kontrollzwecken jederzeit nachvollziehbar sein.

Eingabekontrolle: Eingaben und Änderungen von 
personenbezogenen Daten sollten nachvollziehbar 
sein.



Seite 13

Verfügbarkeit und Belastbarkeit

Wiederherstellbarkeit: Mithilfe einer Daten-
sicherung sollen personenbezogene Daten 
wiederher gestellt werden können.

Datenintegrität: Personenbezogene Daten dürfen 
nicht beschädigt werden, z. B. durch Fehlfunktio-
nen oder einen Computer-Virus.

Zuverlässigkeit: Es muss gewährleistet sein, dass 
alle Funktionen des Systems zur Verfügung stehen 
und auftretende Fehlfunktionen gemeldet werden.

Verfügbarkeitskontrolle: Personenbezogene 
Daten sollen gegen Zerstörung oder Verlust ge-
schützt werden.

Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

Auftragskontrolle: Mitarbeitende und Externe 
sollen über Umgang und P� ichten mit den ihnen 
anvertrauten Daten ausreichend informiert sein.

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen: 
Computer und Programme sind so vorbereitet und 
eingestellt, dass der Datenschutz eingehalten wird.

Datenschutz-Management: Der Datenschutz soll 
langfristig und für alle nachvollziehbar in der Orga-
nisation verankert werden.

Auf Vorfälle reagieren: Bei Datenschutz- oder 
IT-Sicherheitsvorfällen muss so schnell wie möglich 
reagiert werden, um personenbezogene Daten mög-
lichst nicht zu gefährden.

Aufgaben und Ziele des Datenschutzes
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Betroffenenrechte

Betro�enenrechte

Als „betro� ene Person“ oder Betro� ener wird eine natürliche Person angesehen, 
die direkt oder indirekt durch Zuordnung von Daten, z. B. Namen, Geburtsda-
tum, Online-Kennung, usw. identi� ziert werden kann. Das Gesetz bietet diesen 
betro� enen Personen das Recht auf Transparenz und Intervention. Was sich 
hinter diesen Begri� en verbirgt wird im Folgenden näher betrachtet.

Transparenzpfl icht des Unternehmens 

Auskunftsp� icht
Der Verantwortliche muss geeignete 
Maßnahmen ergreifen, um der be-
tro� enen Person alle Informationen 
zur Verarbeitung in präziser, trans-
parenter, verständlicher und leicht 
zugänglicher Form und in einer klaren 
und einfachen Sprache zur Verfügung 
zu stellen.

Benachrichtigungsp� icht
Sollten die personenbezogenen Daten 
von Dritten oder aus ö� entlichen 
Quellen bezogen werden, muss der 
Verantwortliche die betro� ene Person 
auf den gleichen Informationsstand 
bringen, als hätte der Verantwortliche 
die Daten selbst erhoben.

Informationsp� icht
Jeder Verantwortliche muss bereits bei 
der Datenerhebung den Betro� enen 
über die Identität des Verantwort-
lichen, alle Zweckbestimmungen der 
Datenverarbeitung sowie mögliche 
Kategorien von Empfängern und die 
Speicherdauer für die erhobenen 
Daten informieren. Zudem muss der 
Verantwortliche Kontaktmöglich-
keiten zum Datenschutzbeauftragten 
bereitstellen und den Betro� enen 
über alle seine Rechte informieren.
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Seite 15

Interventionsrecht der betroffenen Person

Auskunftsrecht
Jeder darf sich informieren, ob und in 
welchem Umgang die eigenen Daten 
von einer Organisation verarbeitet 
werden.

Recht auf Löschung
Die betro� ene Person hat das Recht, 
dass ihre personenbezogenen Daten 
gelöscht werden, wenn die Zweck-
mäßigkeit der Verarbeitung nicht 
mehr gegeben ist.

Recht  auf Berichtigung
Sollten unrichtige personenbezogene 
Daten vorliegen, darf die betro� ene 
Person die Berichtigung vom Verant-
wortlichen verlangen.

Automatisierte Entscheidung im 
Einzelfall einschließlich Pro� ling
Die betro� ene Person hat das Recht, 
nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung (ein-
schließlich Pro� ling) beruhenden 
Entscheidung unterworfen zu wer-
den, wenn diese sie erheblich benach-
teiligt.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Die betro� ene Person hat das Recht, 
ihre personenbezogenen Daten in 
einem strukturierten, gängigen und 
maschinen les baren Format zu er-
halten und diese ggfs. an ein anderes 
Unternehmen weiterzugeben.

Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung
Wenn die Richtigkeit der per so nen-
be zo genen Daten von der betro� enen 
Person bestritten wird oder die Daten 
bei Löschp� icht von der betro� enen 
Person weiterhin benötigt werden 
(z. B. aufgrund einer Rechtsverfol-
gung), sind diese zu sperren.

Widerspruchsrecht
Die betro� ene Person hat das Recht, 
aus Gründen, die sich aus ihrer be-
sonderen Situation ergeben, jederzeit 
gegen die Verarbeitung sie betre� en-
der personenbezogener Daten Wider-
spruch einzulegen.

Betroffenenrechte
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         Wer überwacht die       
          Nichteinhaltung der  
        Vorschriften?

Aufsichtsbehörde

Die Datenschutz-Aufsichtsbehörde der evangelischen Kirche in 
Deutschland kontrolliert die Einhaltung des Datenschutzes 

hinsichtlich Organisation, Zulässigkeit und Wahrung 
der Rechte der betro� enen Person. Bei Verstößen 

kann sie Au� agen erteilen, unzulässige Ver-
fahren verbieten und Bußgelder verhängen. 
Um ihren P� ichten nachzukommen hat die 
Datenschutz-Aufsichtsbehörde Besichtigungs-, 

Betretungs-, Einsichts-, Informations- und Prü-
fungsrechte. Erste Anlaufstelle bei Verdacht 

von Verstößen oder bei bloßen Kontrol-
len ist der schriftlich bestellte örtlich 
Beauftragte für den Datenschutz des 
Unternehmens.

Wenn der Datenschutz nicht beachtet wird
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Welche Strafen drohen …

… für das Unternehmen?

Ordnungswidrigkeiten entstehen bei 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Daten-
schutzverstößen durch das Unter-
nehmen. Das DSG-EKD sieht hier 
Strafen bis zu 500.000 € vor. Zudem 
entstehen Schadensersatzp� ichten, 
wenn einer betro� enen Person durch 
unzulässige oder unrichtige Daten-
erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
Schaden entsteht.

Kann das Unternehmen nachweisen, 
dass der Verstoß durch einen Dienst-
leister verursacht worden ist, haften 
das Unternehmen und der Dienst-
leister der Auftragsverarbeitung 
gesamtschuldnerisch.

… für Mitarbeitende?

Straftaten begehen sie, wenn Sie 
vorsätzlich rechtswidrige Daten-
verarbeitungen durchführen. Solche 
Verstöße werden mit bis zu drei Jahren 
Freiheits- oder Geldstrafe geahndet. 
Dies gilt insbesondere für sensible 
Daten, z. B. bei Informationen zum 
Gesundheitszustand einer Person. 

Der Arbeitgeber kann Sie unter Um-
ständen zu Schadensersatz verp� ich-
ten bzw. arbeitsrechtliche Konse-
quenzen, von der Abmahnung bis zur 
Kündigung, einleiten.

Wenn der Datenschutz nicht beachtet wird
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Tipps für den Alltag

Sicher durch den Arbeitsalltag

Sichere Passwörter

Achten Sie bei der Wahl des Passwortes darauf, dass dieses gängigen 
Sicher heitsvorgaben standhält und von Dritten nicht erahnt werden 

kann. Insbesondere Passwörter, die mit Ihrer Person in Verbindung gebracht 
werden können (z. B. Geburtsdatum, Name des Haustieres usw.) sollten vermie-
den werden. Achten Sie auf eine ausreichende Länge des Passworts.

Anhänge in E-Mails

Computerviren schleichen sich oft über Anhänge in E-Mails in das 
System ein. Prüfen Sie deshalb immer vor dem Ö� nen eines Anhanges, 

ob die E-Mail tatsächlich von derjenigen Person verschickt worden ist, die als 
Absender angegeben wird. Ziehen Sie im Zweifel Ihren Vorgesetzten zu Rate.

Sichtschutz am Bildschirm

Positionieren Sie Ihren Bildschirm so, dass unbefugtes Lesen durch 
Kollegen, Besucher oder Kunden verhindert wird. Abhilfe kann hier 

ein Blickschutz� lter scha� en. Insbesondere auf Reisen hilft dieser, dass Mit-
reisenden (z. B. in der Bahn) der Blick verwehrt bleibt.
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Verschlüsselung von E-Mails

Bei der Übermittlung von vertraulichen E-Mails sollten Sie stets darauf achten, 
dass diese verschlüsselt übermittelt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihren Vorge-

setzten oder Ihrer IT-Abteilung, ob gängige Verschlüsselungs verfahren bereits eingesetzt 
werden bzw. wie Sie diese selbst einsetzen können.

Sperrung des Desktop-Arbeitsplatzes

Bei jeder Abwesenheit am Arbeitsplatz sollten Sie darauf achten, dass Sie sich am 
System abmelden bzw. sichergehen, dass sich das System von selbst abmeldet.

Telefonauskünfte

Bei personenbezogenen Auskünften am Telefon 
sollten Sie jederzeit den Datenschutz im Blick 

haben. Sie sollten prüfen, ob die Person am anderen 
Ende des Hörers berechtigt ist, personenbezogene Aus-
künfte zu erhalten. Im Zweifel bitten Sie die Person über 
den schriftlichen Weg, die gewünschten Auskünfte zu 
erhalten.

Clean Desk Prinzip

Vermeiden Sie es, personenbezogene Daten und 
Firmengeheimnisse o� en auf Ihrem Schreibtisch 

liegen zu lassen. Ein aufgeräumter Schreibtisch hilft die 
Übersicht zu bewahren und sensible Unterlagen, Daten-
träger usw. schneller zu identi� zieren. Schließen Sie 
diese beim Verlassen des Arbeitsplatzes sicher in einen 
Schrank oder Container ein.

Tipps für den Alltag
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Checkliste

Haben Sie überall „Ja“ 
angekreuzt? Hervorragend!

Haben Sie mindestens einmal 
„Vielleicht“ angekreuzt? Ver-
mutlich arbeiten Sie bereits daten-
schutzkonform. Sprechen Sie Ihren 
Vorgesetzten oder Ihren Datenschutz-
beauftragten dennoch zu diesem 
Thema an – sie/er kann Ihnen wichti-
ge Praxistipps geben um Ihr Arbeiten 
noch sicherer zu gestalten!

Haben Sie mindestens einmal 
„Nein“ angekreuzt? Sprechen Sie 
unbedingt Ihren Vorgesetzten oder 
Ihren Datenschutzbeauftragten an – 
sie/er kann Ihnen helfen Ihr Arbeiten 
datenschutzkonform zu gestalten!

          Testen Sie sich selbst: Wie gut halten Sie sich 
          an den Datenschutz?

Ja Vielleicht Nein

Verwenden Sie ein Passwort, das nicht leicht zu erraten und ausreichend 
lang ist (> 8 Zeichen)?

Prüfen Sie E-Mail-Anhänge vor dem Öffnen auf Absender und Richtigkeit?

Verwehren Sie unbefugten Dritten die Einsicht in personenbezogene Daten?

Sperren Sie Ihren Bildschirm bei Verlassen des Arbeitsplatzes?

Prüfen Sie sorgfältig, ob Sie Auskunft über personenbezogene Daten 
erteilen dürfen?

Ist Ihr Schreibtisch aufgeräumt und verschließen Sie Unterlagen/
Daten träger/USB-Sticks in Schränken oder Containern?

Versenden Sie E-Mails verschlüsselt?
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Notizen

Notizen
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Ansprechpartner 

     Ansprechpartner
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